
Bankverbindungen 
Kreissparkasse Köln 
VR-Bank Rhein-Sieg eG 
Postbank Köln  
Steyler Bank GmbH 

 
IBAN DE11 3705 0299 0033 0016 52 Swift BIC: COKSDE33XXX 
IBAN DE53 3706 9520 5000 4590 13 Swift BIC: GENODED1RST 
IBAN DE39 3701 0050 0023 1085 03 Swift BIC: PBNKDEFF370 
IBAN DE14 3862 1500 0000 0119 49 Swift BIC: GENODED1STB 

Öffentliche Verkehrsmittel 
Haltestelle: Sankt Augustin Zentrum/Hochschule 
Bonn-Rhein-Sieg 
Straßenbahn: 66, 67 
Busse: 508, 517, 518, 529, 535, 540, 599 

 

 
  

Der Bürgermeister 

 

 
 
Postanschrift: Stadtverwaltung  53754 Sankt Augustin 
 

An die 
Fraktionen und Fraktionslosen 
im Rat der Stadt Sankt Augustin 
 
im Hause 
(per Mail) 
 

Dienststelle 

Bürgermeister- Ratsbüro 
Markt 1 

Auskunft erteilt: 

Herr v. Borzyskowski 
Zimmer: 

403 

Telefon (0 22 41)  243-0  Durchwahl: 394 

Telefax  (0 22 41)  243-430  Durchwahl: 77394 

E-Mail-Adresse: luca.vonborzyskowski@sankt-augustin.de 

Internet-Adresse: http://www.sankt-augustin.de 

Besuchszeiten 

Rathaus 

montags bis freitags: 
8.30 Uhr - 12.00 Uhr,  
montags: 
14.00 Uhr - 18.00 Uhr 

Bürgerservice 

montags bis freitags:  
7.30 Uhr - 12.00 Uhr, 
montags und donnerstags: 
14.00 Uhr – 18.00 Uhr 

 

Ihr Schreiben vom Ihr Zeichen Mein Zeichen Datum 

            BRB-vB      27.04.2021 

 
 
Fuß- und Radverkehr in Sankt Augustin 
 
Anfrage SPD, Drucksachen Nr. 21/0190 
______________________________________________________________________ 
 
Beratungsfolge Sitzungstermin Behandlung 
Ausschuss für Mobilität  17.06.2021 öffentlich /  
______________________________________________________________________ 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
hiermit beantworte ich die o.a. Anfrage wie folgt: 
 
Fragestellung 1: 
Wer ist für die Sperrung bzw. die Baustelle verantwortlich? 
 
Antwort: 
Die Verantwortlichkeit liegt bei einer Tiefbaufirma, die seitens Westnetz beauftragt wurde, ein 
Mittelspannungskabel (MSP) für die Bundespolizei in Sankt Augustin zu verlegen. Hierfür 
wurde der Tiefbaufirma seitens der Verwaltung die Erlaubnis für eine vorübergehende Ver-
kehrsbeschränkung erteilt. 
 
Fragestellung 2: 
Steht der Umfang der Bauarbeiten im Verhältnis zur Dauer der Sperrung? 
 
Antwort: 
Nein. 
 
Fragestellung 3: 
Bis wann wird die Sperrung aufgehoben? 
 
Antwort: 
Die Sperrung wird aufgehoben, sobald die ausführende Tiefbaufirma die in Anspruch ge-
nommenen öffentlichen Verkehrsflächen wieder in den Ursprungszustand zurück versetzt 

 

___ 

 
 

___ 



 - 2 - 
 
 

 
   
 

hat. Hierfür wurde eine Frist bis zum 09.05.2021 gesetzt. Nach fruchtlosem Ablauf dieser 
Frist ist vorgesehen, mittels Ersatzvornahme eine Umsetzung zu veranlassen. 
 
Fragestellung 4: 
Wie können solch lang andauernden Sperrungen auf Hauptverkehrsachsen künftig minimiert 
werden und welche Vorsorge wird die Verwaltung hierfür treffen? 
 
Antwort: 
Grundsätzlich erfolgen Erlaubnisse für vorübergehende Verkehrsbeschränkungen nur für 
den Zeitraum, der für die Ausführung der betreffenden Maßnahme erforderlich ist. Bei Fir-
men, die zurückliegend nicht die erforderliche Zuverlässigkeit bei der Durchführung von Ar-
beiten im öffentlichen Verkehrsraum gezeigt haben, wird im Einzelfall geprüft, ob künftige 
Erlaubnisse für vorübergehende Verkehrsbeschränkungen verweigert werden können. Die 
Prüfung zeitlicher Abläufe und der Zuverlässigkeit ist auch Bestandteil der Auftragsvergaben 
für städtische Tiefbaumaßnahmen; hier wird analog verfahren. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. Max Leitterstorf 
Bürgermeister 


